
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 0098-2021/DaDi  
(Referenz-Vorlage: 1062-2017/DaDi) 

Aktenzeichen:  
  
Fachbereich: 620.4 - Bildungsbüro, Schulentwicklung 
Beteiligungen: 610 - Schulservice 

930 - Eigenbetrieb Da-Di-Werk 

EB - Erster Kreisbeigeordneter 

L - Landrat 

  
Produkt: 1.03.09.02 Schulentwicklung 
  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Ausschuss für Gleichstellung, 

Generationen und Soziales 

Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss 

Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 3. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 

  
Betreff: Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplans 2018-2023 des Landkreises 

Darmstadt-Dieburg - Errichtung einer neuen Grundschule in Babenhausen 

gemäß § 145 HSchG 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

In Babenhausen wird eine weitere 3-zügige Grundschule errichtet. Dafür ist ein Grundstück auf 

dem ehemaligen Kasernengelände vorgesehen. Ein öffentlicher Bedarf gemäß § 144 HSchG liegt 

vor. 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Beteiligungsverfahren zur Teilfortschreibung zu starten. Daran 

anschließend wird die Zustimmung zur Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplans gemäß 

§ 145 Abs. 6. HschG beim Hessischen Kultusministerium beantragt. 
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Begründung: 

 

Nach § 146 Hessisches Schulgesetz (HSchG) müssen Beschlüsse der Schulträger über Errichtung, 

Organisationsänderung und Aufhebung von Schulen ihre Grundlage in einem 

Schulentwicklungsplan haben, dem vom Hessischen Kultusministerium zugestimmt worden ist. 
Das Hessische Kultusministerium hat mit Erlass vom 16.08.2019 dem Schulentwicklungsplan 2018 - 

2023 des Landkreises Darmstadt-Dieburg zugestimmt und den Schulträger aufgefordert, den Bedarf 

einer neuen Grundschule in Babenhausen im Rahmen einer Fortschreibung zu konkretisieren und den 

erforderlichen Bedarf an Schulplätzen auszuweisen. Eine Zustimmung wurde für den Fall in Aussicht 

gestellt, dass das öffentliche Bedürfnis nach §144 HSchG gegeben ist. 
Aufgrund der Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes in Babenhausen mit rund 1000 

Wohneinheiten ist mit einem starken Anstieg der Schülerzahlen zu rechnen. Die Schule im 

Kirchgarten hat ihre Kapazitätsgrenzen bereits erreicht. Auch auf andere bereits bestehende Schulen 

kann der große Zuwachs an SuS nicht umgelenkt werden. Um dem Bedarf an Grundschulplätzen 

gerecht werden zu können, soll daher eine 3-zügige neue Grundschule errichtet werden. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Produkt:  

Investitionsmaßnahme:  

  

Aufwendungen 2021 2022 2023 

Sachkonto:  0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

Erträge 2021 2022 2023 

Sachkonto:  0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

 

Der Eigenbetrieb Da-Di-Werk Gebäudemanagement beabsichtigt die Grundschule ab 2023 zu 

errichten. Es steht ein geeignetes Grundstück zur Verfügung. Für den Bau der Grundschule sind im 

Investitionsplan des Da-Di-Werks 20.000.000 € angesetzt. 

 

 

 

Anlage:  

 

 Teilfortschreibung Schulentwicklungsplan – Grundschule Babenhausen 
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